
 

  

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
des Landratsamtes Rottweil über die Aufhebung des Verbots der Wasserentnahme 

aus oberirdischen Gewässern vom 5. Juli 2023 
 

 
Das Landratsamt Rottweil erlässt gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) i.V.m. § 75 Abs. 1 Satz 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) und  
§ 35 S. 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) folgende  
 

I. 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1.    Die oben genannte Allgemeinverfügung vom 5. Juli 2023 wird mit sofortiger Wirkung 

aufgehoben. 
 
2. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 S. 4 Landesverwal-

tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt ge-
geben. 

 
II. 
 

Begründung: 
 
Rechtsgrundlage ist § 21 Abs. 2 Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG). Die Zustän-
digkeit ergibt sich aus § 82 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 2 Nr. 3 WG und § 3 Abs. 1 LVwVfG. 
Danach können die Wasserbehörden aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbe-
sondere der Ordnung des Wasserhaushalts und zum Schutz der Natur die Ausübung des 
Gemeingebrauchs regeln, beschränken oder verbieten. Die mittels Allgemeinverfügung 
vom 5. Juli 2023 angeordnete Beschränkung des Gemeingebrauchs war erforderlich, um 
bei der problematischen Niedrigwassersituation und der anhaltenden außerordentlichen 
Trockenheit die Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern vor Schäden zu bewahren.  
 
Nach Überprüfung der aktuellen Pegeldaten konnte festgestellt werden, dass sich die Ab-
flusssituation in den Gewässern innerhalb des Landkreises Rottweil aufgrund der Regen-
fälle der letzten Tage entspannt hat. Die kritische Gewässersituation, die die Beschränkung 
des Gemeingebrauchs begründete, besteht nicht mehr. 
 
Aus wasserwirtschaftlicher und gewässerökologischer Sicht ist somit die Nutzung der ober-
irdischen Gewässer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Gemeingebrauch 
wieder möglich. Die Allgemeinverfügung vom 5. Juli 2023 konnte daher aufgehoben wer-
den. 
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III. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch beim Landratsamt Rottweil mit Sitz in Rottweil erhoben werden.  
 
 
Rottweil, den 28. August 2023 
 
gez. 
 
Kopp 


